
DER MEHRJÄHRIGE 
FINANZRAHMEN 
FÜR DIE ZEIT NACH 2027
POSITIONSPAPIER DER EVP-FRAKTION
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 1Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass 

eine starke Europäische Union mit einem 
soliden, langfristigen Haushalt ausgestattet 
sein muss, der in der Lage ist, strategische 
Prioritäten umzusetzen, angemessen auf 
unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren, 
die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
zu berücksichtigen - und auch Familien 
zu unterstützen - und dazu beizutragen, 
die EU in eine moderne, nachhaltige und 
widerstandsfähige Wirtschaft und Gesellschaft 
zu verwandeln. Der EU-Haushalt muss sich auf 
europäische öffentliche Güter konzentrieren, 
einen EU-Mehrwert erbringen, Synergien 
zwischen nationalen und EU-Projekten 
schaffen und gleichzeitig sicherstellen, dass 
die grenzüberschreitende, lokale und regionale 
Dimension stärker in den Vordergrund tritt. Der 
wahre Erfolg liegt in der Erzielung greifbarer 
Ergebnisse bei unseren Prioritäten, was aus 
Gründen der wirtschaftlichen Effizienz und der 
politischen Durchführbarkeit eine angemessene 
Abstimmung zwischen den Ebenen, auf denen 
eine Politik verwaltet wird, und den Ebenen, auf 
denen sie finanziert wird, erfordert.
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Die EVP-Fraktion ist der festen Überzeugung, 
dass die künftige Struktur und Gestaltung des 
MFR die Rolle des Europäischen Parlaments 
als Gesetzgebungs-, Haushalts- und Entlas-
tungsbehörde wahren muss. Sie wird das 
Recht des Parlaments auf uneingeschränkte 
Ausübung seiner Befugnisse und Vorrechte 
aus Gründen der demokratischen Legitimität 
entschlossen verteidigen.

Ein einziger nationaler Plan pro Mitgliedstaat 
kann nicht die Grundlage für die Ausgaben 
der geteilten Verwaltung nach 2027 sein. Die 
ARF sollte nicht als Vorlage für den Unionshaus-
halt dienen , da dieses Modellzahlreiche Mängel 
aufweist , insbesondere die ihm innewohnen-
de Überzentralisierung. Die regionale und 
lokale Ebene muss auch in Zukunft im Mittel-
punkt der Gestaltung von Plänen zur gemein-
samen Verwaltung stehen.

•	 Die EVP-Fraktion betont, dass die nati-
onalen Pläne der ARF als solche nicht in 
den nächsten MFR übernommen werden 
sollten. Der künftige EU-Haushalt sollte 
so gestaltet sein, dass er die erfolgreiche 
Umsetzung von EU-Politiken wie Kohäs-
ion oder Landwirtschaft unterstützt und 
die Verwirklichung ihrer gemeinsamen 
und spezif ischen Ziele ermöglicht. 

1. MFR-Struktur

•	 Die EVP-Fraktion befürchtet, dass die 
EU-Finanzierung im Rahmen der geteil-
ten Verwaltung von der Erfüllung von Mei-
lensteinen und Zielen abhängig gemacht 
wird, die mit spezifischen Reformen auf 
nationaler Ebene verbunden sind. Sie be-
absichtigt, diese Option nur dann in Be-
tracht zu ziehen, wenn diese Reformen 
nachweislich verhältnismäßig und gut 
abgestimmt sind, in direktem Zusam-
menhang mit den einschlägigen EU-Poli-
tiken stehen und auf der entsprechenden 
Ebene (national, regional oder lokal) um-
gesetzt werden. Lokale und regionale Be-
hörden und andere Begünstigte können 
nicht für Reformen bestraft oder zur Ver-
antwortung gezogen werden, die nicht 
auf nationaler Ebene umgesetzt werden. 

•	 Die EVP-Fraktion erwartet, dass die Rol-
le der lokalen und regionalen Behörden 
bei der Gestaltung, Aushandlung und 
Umsetzung der entsprechenden Pläne 
in vollem Umfang gewahrt bleibt. Regi-
onale und lokale Behörden kennen die 
Bedürfnisse und Besonderheiten vor 
Ort besser, und ein ortsbezogener An-
satz, Multi-Level-Governance und Part-
nerschaft sind wichtige Grundsätze, die 
dem nächsten MFR zugrunde liegen 
sollten. Eine starke regionale und lokale 
Kapazität sorgt für eine eff iziente Um-
setzung und einen hohen Mehrwert. 

Beteiligung
der regionalen

Behörden

Wahrung der
Rolle des

Europäischen
Parlaments

Dezentralisierung
der geteilten
Verwaltung

GRUNDLEGENDE
HERANGEHENSWEISEN
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•	 Die EVP-Fraktion verlangt eine Sicherung 
der Finanzierung der Landwirtschaft, der 
Fischerei und der Kohäsion in getrenn-
ten Strukturen und mit klar festgelegten, 
zweckgebundenen Zuweisungen gemäß 
ihren jeweiligen, gut etablierten Grund-
sätzen. 

•	 Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass Fle-
xibilität zwar ein Schlüsselelement der 
künftigen MFR-Reform sein sollte, dies 
aber nicht zu Lasten eines ausreichenden 
Maßes an Vorhersehbarkeit der EU-Finan-
zierung gehen darf. In diesem Zusam-
menhang geht die Gruppe davon aus, 
dass die Regionen auch weiterhin mit vor-
definierten Haushaltsmitteln ausgestat-
tet werden, die es ihnen ermöglichen, ihre 
Projekte zu planen und durchzuführen.

Der Wettbewerbsfähigkeitsfonds ist in seiner 
Konzeption als großer Dachfonds, der meh-
rere erfolgreiche EU-Programme in einem 
zusammenfasst, nicht akzeptabel, da er die 
ursprünglichen Ziele dieser Programme ge-
fährden könnte.

•	 Die EVP-Fraktion unterstreicht, dass das 
Programm „Horizont Europa“ seine Mar-
ke und Integrität bewahren und auch 
im nächsten MFR ein eigenständiges 
EU-Programm bleiben sollte. Für den 
Europäischen Forschungsrat und den 
Europäischen Innovationsrat sollte eine 
gesonderte Zuweisung vorgesehen wer-
den, um sicherzustellen, dass Exzellenz 
der Eckpfeiler der EU-Forschungs- und 
Innovationspolitik bleibt. Horizont Euro-
pa und andere EU-Vorreiterprogramme, 
die Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
fördern, sollten in eine eigene MFR-Rub-
rik aufgenommen werden, anstatt sie in 
einem einzigen Wettbewerbsfähigkeits-
fonds zusammenzufassen. 

•	 Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass ein 
künftiger Wettbewerbsfähigkeitsfonds 
auf der Grundlage der Modelle von In-
vestEU und EIF entwickelt werden und 
ein Instrumentarium von Finanzierungs-
quellen, einschließlich Garantien, Darle-
hen und Eigenkapital, nutzen sollte. Er 
sollte vorrangig private Finanzmittel mo-
bilisieren und Neugründungen, KMU und 
Scale-ups einen leichteren Zugang zu Fi-
nanzmitteln ermöglichen. 

•	 Die EVP-Fraktion unterstreicht, dass der 
Wettbewerbsfähigkeitsfonds KMU un-
terstützen sollte. Ferner sollte er in die 
Förderung von Innovationen investieren, 
indem er robuste und horizontale politi-
sche Vorgaben für alle für die Erhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit und die Wah-
rung der Integrität des Binnenmarktes 
wesentlichen Wirtschaftssektoren formu-
liert. Er sollte sich darauf konzentrieren, 
die mikroökonomischen Bedingungen in 
der gesamten Union zu verbessern und 
sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten 
davon profitieren können, um die europä-
ische Wettbewerbsfähigkeit auf den glo-
balen Märkten erfolgreich zu stärken und 
ein globales, marktorientiertes Konzept zu 
verfolgen. Hierzu sollten Subventionen für 
Industrieprojekte bereitgestellt werden, 
die auf dem globalen Markt ungleichen 
Wettbewerbsbedingungen ausgesetzt 
sind und einen strategischen Wert für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Union haben. 



Eine neue europäische Binnenmarktfazilität 

•	 Die EVP-Fraktion fordert, dass der län-
gerfristige und strukturelle Investitions-
bedarf durch eine eigene europäische 
Binnenmarktfazilität gesondert vom 
Fonds für Wettbewerbsfähigkeit behan-
delt wird, um die Vorhersehbarkeit von 
Infrastrukturinvestitionen und -planung 
einschließlich Maßnahmen zur struktu-
rellen Vertiefung des Binnenmarktes zu 
gewährleisten. Die neue Fazilität sollte auf 
der Fazilität „Connecting Europe“ aufbau-
en und eine klare strategische Ausrich-
tung sowie einem größeren europäischen 
Mehrwert haben.

•	 Die Binnenmarktfazilität sollte eng mit der 
neuen Binnenmarktstrategie verknüpft 
sein und darauf abzielen, das Potenzi-
al des Binnenmarktes voll auszuschöp-
fen. Hierbei sollten Strukturreformen mit 
langfristigen Investitionen in kritische 
und grenzüberschreitende Infrastruk-
turen kombiniert werden, u. a. durch die 
Verbindung von Strom-, Eisenbahn- und 
Kommunikationsnetzen in ganz Europa. 

Die EVP-Fraktion blickt mit großer Sorge auf 
den von der Kommission geplanten Globalen 
Europafonds zur Neugestaltung der Finanzie-
rung des auswärtigen Handelns. 

•	 Die EVP-Fraktion weist auf erhebliche 
Probleme und Herausforderungen im ak-
tuellen MFR durch die Zusammenlegung 
mehrerer Programme zum NDICI und 
durch die undurchsichtige Nomenklatur 
des Haushaltsplans hin. 

•	 Die EVP-Fraktion betont, dass jede Kür-
zung der Programme durch eine weitaus 
detailliertere Aufschlüsselung der Haus-
haltslinien ausgeglichen werden muss, um 
eine ordnungsgemäße Rechenschafts-
legung der Haushaltsbehörde und eine 
sinnvolle Entscheidungsfindung im jähr-
lichen Haushaltsverfahren und im Verlauf 
der Haushaltsausführung zu ermöglichen. 

•	 Die EVP-Fraktion betont, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten zwar die weltweit größ-
ten Geber im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit sind, es dieser Führungsrolle 
jedoch an Sichtbarkeit mangelt. Aufgrund 
der starken Abhängigkeit der Kommissi-
on von der indirekten Verwaltung durch 
Durchführungspartner rückt die Führungs-
rolle der EU oft in den Hintergrund, was vor 
allem auf übermäßig komplexe interne Vor-
schriften zurückzuführen ist. 

•	 Die EVP-Fraktion fordert, dass alle GASP-Aus-
gaben mit Ausnahme von Militär- oder Ver-
teidigungsoperationen fester Bestandteil 
des EU-Haushalts werden, um volle Transpa-
renz und eine angemessene parlamentari-
sche Kontrolle zu gewährleisten. 

Die EVP-Fraktion betont die Wichtigkeit der Ent-
wicklung einer echten Verteidigungsunion, ins-
besondere bei der gemeinsamen Beschaffung 
und dem Aufbau gemeinsamer Verteidigungs-
fähigkeiten und der europäischen Industrie- 
und Technologiebasis, in Abstimmung mit 
der NATO und unter uneingeschränkter Ach-
tung sowohl der Neutralitätsverpflichtungen 
als auch der besonderen Sicherheitsbedenken 
einzelner EU-Mitgliedstaaten. Dieses Ziel kann 
durch eine Neugestaltung der Verteidigungs-
ausgaben erreicht werden, bei der alle einschlä-
gigen EU-Programme in einer eigenen Rubrik 
des MFR zusammengefasst werden.

VerteidigungsunionBinnenmarkt-Fazilität Transparenz 

GRUNDLEGENDE
HERANGEHENSWEISEN
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Krisenvorsorge
Der EU-Haushalt ist aufgrund seiner be-
grenzten Flexibilität nicht in der Lage, 
angemessen auf unvorhergesehene Situati-
onen zu reagieren und neue Bedürfnisse zu 
befriedigen. 

•	 Die EVP-Fraktion fordert im nächs-
ten MFR eine ausreichend integrierte 
Krisenreaktionskapazität und ausrei-
chende Spielräume für jede Rubrik. Die 
Ausgabenprogramme sollten eine be-
trächtliche Flexibilitätsreserve vorsehen, 
über deren Zuweisung zu spezif ischen 
politischen Zielen die Haushaltsbehör-
de entscheidet. 

•	 Die EVP-Fraktion blickt mit Sorge auf 
die zunehmenden Auswirkungen von 
Naturkatastrophen, die häufig eine Fol-
ge des Klimawandels sind und daher 
in Zukunft wahrscheinlich noch häu-
figer und intensiver auftreten werden. 
Wir sind der Meinung, dass der MFR 
für die Zeit nach 2027 nur zwei spezi-
elle MFR-Instrumente enthalten sollte, 
eines zur Gewährleistung der Solidari-
tät im Falle von Naturkatastrophen und 
eines für die allgemeine Krisenbewälti-
gung.
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Die EVP-Fraktion 
blickt mit Sorge auf 
die zunehmenden 
Auswirkungen von 
Naturkatastrophen, 
die häufig eine Folge 
des Klimawandels sind 
und daher in Zukunft 
wahrscheinlich 
noch häufiger und 
intensiver auftreten 
werden.
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 6 2. Umfang des  

MFR nach 2027

In Zeiten, in denen die Union mit einer wach-
senden Zahl von Krisen konfrontiert ist und die 
Notwendigkeit besteht, Ergebnisse zu erzielen, 
muss der MFR für die Zeit nach 2027 mit mehr 
Mitteln ausgestattet werden als im Zeitraum 
2021-2027. Der EU-Haushalt muss angemes-
sen mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet 
werden, um sowohl den aktuellen als auch den 
neu entstehenden politischen Prioritäten ge-
recht zu werden, und um in der Lage zu sein, 
seinen rechtlichen Verpflichtungen nachzu-
kommen und die Schulden aus der NextGene-
rationEU zurückzuzahlen.

•	 Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass Nah-
rungsmittelproduktion und Ernährungs-
sicherheit wesentliche Bestandteile der 
strategischen Autonomie sind. Die GAP soll-
te nach 2027 über einen eigenen Haushalt 
verfügen, der zumindest auf dem aktuellen 
Niveau gehalten werden sollte. Unter Be-
rücksichtigung der Inflation sollte die Struk-
tur der beiden Säulen beibehalten werden, 
um eine Verringerung des tatsächlichen 
Werts der Unterstützung für Landwirte 
zu vermeiden. Direktzahlungen müssen 
erhalten bleiben, da sie einen klaren eu-
ropäischen Mehrwert bieten und eine star-
ke Unterstützung für die Produktion und 
das Einkommen der Landwirte darstellen, 
während Familienbetriebe und Jungland-
wirte weiterhin gezielt unterstützt werden 
sollten. Der nächste MFR sollte auch an-

gemessene Mittel für die EU-Fischerei und 
-Aquakultur bereitstellen, um die Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovativität des 
Sektors sicherzustellen und seine Dekarbo-
nisierungsziele zu fördern. Die EVP-Fraktion 
spricht sich nachdrücklich für eine Stärkung 
des POSEI-Programms und seiner finan-
ziellen Ausstattung aus, da es für die Auf-
rechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit und der Nahrungsmittelversor-
gung in den Regionen in äußerster Rand-
lage von entscheidender Bedeutung ist, 
und fordert darüber hinaus die Schaffung 
eines separaten POSEI-Programms zur Un-
terstützung der Fischerei und Aquakultur in 
den Regionen in äußerster Randlage. 

•	 Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass eine 
modernisierte Kohäsionspolitik Wachstum 
und Konvergenz zwischen den Regionen 
fördern und eine Fragmentierung innerhalb 
des Binnenmarktes vermeiden sollte, sich 
aber auch neuen Herausforderungen wie 
dem Wohnungsbau oder dem demografi-
schen Rückgang stellen muss. Der nächste 
MFR sollte weiterhin den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
durch gezielte Förderung aller Regionen 
unterstützen. Daher wird gefordert, dass 
die EU-Kohäsionspolitik real mindestens 
die gleiche Höhe an Mitteln erhält wie im 
aktuellen Zeitraum. 

Modernisierung
der

Kohäsionspolitik 

Aufstockung
der Ressourcen

Budget für
gemeinsame

Agrarpolitik (GAP)

GRUNDLEGENDE 
HERANGEHENSWEISEN
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•	 Die EVP-Fraktion betont, dass der nächste 
MFR die Wettbewerbsfähigkeit steigern, 
die Innovationsfähigkeit der Union ver-
bessern und Investitionen zur Sicherung 
der strategischen Autonomie der Union 
bereitstellen sollte. Im nächsten MFR soll-
te die Finanzierung von EU-Leitprogram-
men unter anderem in den Bereichen 
Forschung und Innovation (einschließlich 
Grundlagenforschung), Energie, Verkehr 
und digitale Infrastruktur, Fertigstellung 
der transeuropäischen Netze, Gesundheit 
und Biotechnologie angesichts großer 
Herausforderungen im Gesundheitsbe-
reich zweckgebunden und priorisiert wer-
den. 

•	 Die EVP-Fraktion fordert Fortschritte auf 
dem Weg zu einer echten Verteidigungs-
union, wobei der nächste MFR ein um-
fassendes Sicherheitskonzept durch eine 
Aufstockung der Investitionen sowohl in 
zivile als auch in militärische Fähigkeiten 
nach dem Grundsatz der europäischen 
Präferenz unterstützen soll, wann immer 
eine europäische Alternative verfügbar 
ist. Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass 
der Stärkung der Ostgrenze der Union, 
insbesondere der östlichen EU-Regionen, 
die an Russland, Weißrussland oder die 
Ukraine grenzen, besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden muss, da dies 
eine kritische Achse für die Abschreckung, 
die Widerstandsfähigkeit und den Schutz 
der gesamten Union bleibt. Die Vertei-
digungsausgaben müssen mit anderen 
langfristigen Investitionen der Union 
Hand in Hand gehen. 

•	 Die EVP-Fraktion fordert eine angemes-
sene Finanzierung zur Unterstützung des 
Modellprogramms Erasmus+ in Anerken-
nung seines einzigartigen Beitrags zur 
Verbesserung der Bildungsmobilität und 
des Lernens in ganz Europa sowie zum 
Kultursektor, der für die Bildung einer eu-
ropäischen Identität von entscheidender 
Bedeutung ist. 

•	 Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass der 
nächste MFR die notwendigen Mittel be-
reitstellen sollte, um die großen Heraus-
forderungen der Union, etwa im Bereich 
der Migration und des wirksamen Schut-
zes der EU-Außengrenzen, angemessen 
zu bewältigen, einschließlich der Finan-
zierung der Grenzinfrastruktur, und um 
das außenpolitische Handeln der Union, 
einschließlich der humanitären Hilfe, zur 
Förderung von dauerhaftem Frieden, Sta-
bilität und Sicherheit zu unterstützen. 
 

Die EVP-Fraktion ist davon überzeugt, dass die 
Gesamthöhe des EU-Haushalts dem Finanzie-
rungsbedarf für die seit langem bestehenden 
Politikbereiche der Union, den notwendigen 
zusätzlichen Mitteln für neue EU-Prioritä-
ten, insbesondere Verteidigung und Wettbe-
werbsfähigkeit, dem Rückzahlungsbedarf für 
die NGEU-Schulden und der Fähigkeit der 
Union, auf neue Schocks und Krisen zu re-
agieren, entsprechen muss, wobei genügend 
Spielraum für den sich entwickelnden Aus-
gabenbedarf bleiben muss. Die EVP-Fraktion 
fordert daher eine Abweichung des nächsten 
MFR von dem historisch restriktiven, selbst 
auferlegten Niveau von 1 % des BNE.



Verringerung
des Verwaltungs-
aufwands

Digitalisierung
von Prozessen
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GRUNDLEGENDE 
HERANGEHENSWEISEN

Die EVP-Fraktion 
fordert eine deutliche 
Vereinfachung 
der Regeln für 
EU-Ausgaben für 
Endbegünstigte im 
nächsten MFR.

3. Vereinfachung

Besonderes Augenmerk sollte auf einer er-
heblichen Reduzierung der Überregulierung 
und des bürokratischen Aufwands für End-
begünstigte von EU-Mitteln liegen. Die Ver-
einfachung muss unter voller Wahrung des in 
den Verträgen vorgesehenen institutionellen 
Gleichgewichts erfolgen. Informationen über 
die Endempfänger der EU müssen in künfti-
gen Programmen öffentlich zugänglich sein. 
Die EVP-Fraktion betrachtet Digitalisierung 
als zentrales Element zur Vereinfachung und 
Modernisierung von Verwaltungsabläufen. 

•	 Die EVP-Fraktion fordert eine deutliche 
Vereinfachung der Regeln für EU-Aus-
gaben für Endbegünstigte im nächsten 
MFR, mit besonderem Augenmerk auf 
die Bedürfnisse von KMU, die oft mit un-
verhältnismäßigen Verwaltungsaufwand 
konfrontiert sind. Ein einfacherer Haus-
halt muss auch transparenter sein, um ei-
ne bessere Rechenschaftspflicht, Prüfung 
und Ausgabenkontrolle zu ermöglichen 
und die Gefahr der Doppelfinanzierung, 
des Missbrauchs und des Betrugs zu ver-
ringern. Die EVP-Fraktion fordert daher 
ein interoperables IT-Berichtssystem mit 
einem harmonisierten Datenstandard, um 
die Zahlungsströme an die tatsächlichen 
Endbegünstigten und an die für die Durch-
führung zuständigen Stellen zu verfolgen. 

•	 Vereinfachung und Flexibilität sollten nicht 
als Vorwand dienen, um der Kommissi-
on auf einfachem Wege mehr Befugnisse 
bei der Zuweisung von Mitteln und der 
Umschichtung von Ressourcen zwischen 
Programmen ohne die notwendigen Kont-
rollen und Gegenkontrollen auf Kosten des 
Parlaments als Entlastungs- und Haus-
haltsbehörde zu gewähren.



Transparenz
der EU-Mittel

Ergebnisorientierte 
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4. Governance und 
Kontrolle

•	 Die EVP-Fraktion wendet sich entschieden 
gegen jeden Versuch, das Europäische 
Parlament in seiner Rolle als Mitgesetzge-
ber, Haushalts- und Entlastungsbehörde 
zu übergehen. Als einzige Entlastungs-
behörde der Union mit Aufsichtsbefugnis 
gegenüber der Kommission  sollte das Par-
lament in die Lage versetzt werden, seine 
Aufgabe in vollem Umfang zu erfüllen. Die 
EVP-Fraktion lehnt in diesem Zusammen-
hang die Anwendung von Artikel 122 AE-
UV als Rechtsgrundlage für jeden neuen 
Legislativvorschlag mit Auswirkungen auf 
den Haushalt der Union ab. 

•	 Für künftige leistungsbezogene Instru-
mente ist es wichtig, dass die Finanzierung 
eindeutig an Ergebnisse gebunden ist. 
Aus diesem Grund betont die EVP-Fraktion 
, dass sich der nächste MFR nicht auf leis-
tungsbezogene Instrumente stützen sollte 
, wenn die entsprechende Finanzierung 
nicht eindeutig an konkrete Investitionen 
oder Projekte und an die entsprechenden 
Reformen gebunden ist. 

•	 Die EVP-Fraktion unterstreicht die 
Forderung nach Transparenz, Rück-
verfolgbarkeit und wirtschaftlicher Haus-
haltsführung der EU-Mittel im Einklang 
mit dem EU-Vertrag, dem AEUV und der 
Haushaltsordnung sowie den Empfehlun-
gen und Ergebnissen der einschlägigen 
Berichte des Rechnungshofs.

GRUNDLEGENDE 
HERANGEHENSWEISEN

Die EVP-Fraktion 
unterstreicht die 
Notwendigkeit 
von Transparenz, 
Rückverfolgbar-
keit und solider 
Finanzverwaltung 
der EU-Mittel
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 10 5. Konditionalität  
im EU-Haushalt

Die EU muss alle vorhandenen Instrumen-
te zum Schutz des EU-Haushalts voll aus-
schöpfen. Die Einhaltung der Werte und 
Grundrechte der Union ist eine wesentliche 
Voraussetzung für den Zugang zu EU-Mitteln.

•	 Die EVP-Fraktion betont, dass der Kondi-
tionalitätsmechanismus für die Rechts-
staatlichkeit beibehalten und gestärkt 
werden muss. Es muss ein klarer Zusam-
menhang mit dem Schutz der f inanziel-
len Interessen der EU bestehen. 

•	 Die EVP-Fraktion unterstreicht, dass bei 
der Auslösung des Mechanismus objek-
tive Kriterien und Standards angewandt 
werden und die Mitgliedstaaten gleich 
behandelt werden sollten. 

•	 Die EVP-Fraktion fordert eine Verbesse-
rung des Schutzes der Endbegünstigten, 
um Regionen und Gemeinden sowie an-
dere Begünstigte, wie Studenten, For-
scher oder KMU, zu schützen. 

Die EVP-Fraktion betont die Wichtigkeit der 
Binnenmarktdimension und dass Verstöße 
gegen die Binnenmarktvorschriften, die sich 
auf den EU-Haushalt auswirken, wie z. B. im 
Zusammenhang mit dem öffentlichen Auf-
tragswesen, im Rahmen des Konditionalitäts-
mechanismus beachtet werden sollten, sofern 
der Verstoß gegen diese Vorschriften auf kla-
ren, objektiven Umständen beruht und die f i-
nanziellen Interessen der EU berührt.

GRUNDLEGENDE 
HERANGEHENSWEISEN



Effizienter 
und effektiver 
Unionshaushalt

Wettbewerbs-
fähigkeit in den 
Programmen 
der Union
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6. Horizontale Grund-
sätze

Die EVP-Fraktion betont, dass Mainstreaming 
im Unionshaushalt auf effiziente und wirksame 
Weise und unter Wahrung der Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit erfolgen 
muss. Die derzeitigen horizontalen Grundsätze 
müssen im Einklang mit den politischen Zielen 
der Union aktualisiert werden, wobei sicherzu-
stellen ist, dass der bürokratische Aufwand für die 
Finanzhilfeempfänger verringert wird. 

•	 Die EVP-Fraktion unterstreicht die Wich-
tigkeit der Berücksichtigung von Wett-
bewerbsfähigkeit und Prävention in allen 
Programmen der Union. 

•	 Die EVP-Fraktion betont, dass die Festle-
gung von Mainstreaming-Zielen nicht zu 
einem weiteren Anstieg der Bürokratie und 
des Verwaltungsaufwands für Begünstigte 
führen darf. 

•	 Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass Main-
streaming am besten durch ein Bündel von 
Maßnahmen erreicht werden kann, vor allem 
durch die Gestaltung politischer Maßnah-
men, gründliche Folgenabschätzungen und 
eine solide Überwachung der Ausgaben.

GRUNDLEGENDE 
HERANGEHENSWEISEN
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Ukraine

MoldawienBosnien und
Herzegowina

Serbien

Türkei

Beitrittskandidaten 
zur EU

Georgien

Nordmazedonien

Albanien
Montenegro

7. EU-Erweiterung

Der nächste MFR wird von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Erweiterung 
der Union und den Beitritt neuer Länder 
vorzubereiten. 

•	 Die EVP-Fraktion ist davon überzeugt, 
dass Stabilität, Sicherheit und demokra-
tische Widerstandsfähigkeit der Kandida-
tenländer untrennbar mit denen der EU 
verbunden sind und eine Kombination 
aus nachhaltigen strategischen Investi-
tionen und Reformen erfordern, die ihre 
Annäherung an die Standards der Union 
unterstützen. 

•	 Die EVP-Fraktion fordert eine strategisch 
gezielte Heranführungshilfe sowie Unter-
stützung für Wachstum und Investitio-
nen. Die Heranführungshilfe für die Zeit 
nach 2027 sollte sowohl in Form von Zu-
schüssen als auch in Form von Darlehen 
gewährt werden, wobei verstärkte Bedin-
gungen an die Einhaltung der europäi-
schen Grundwerte, einschließlich der 
Rechtsstaatlichkeit, der Unabhän-
gigkeit der Justiz, der demo-
kratischen Grundsätze und der 
Grundrechte geknüpft werden 

sollten. Für die etablierten Einrichtungen 
müssen das Verwaltungsmodell und die 
Kontrolle durch das Parlament gestärkt 
werden. 

•	 Die EVP-Fraktion unterstreicht, dass die 
Heranführungshilfe für die Ukraine von 
der Finanzhilfe für die makroökonomi-
sche Stabilität und den Wiederaufbau 
nach dem Krieg zu unterscheiden ist, die 
konzertierte internationale Anstrengun-
gen erfordern, bei denen der EU-Haushalt 
eine wichtige Rolle spielt. 

•	 Die EVP-Fraktion ist davon überzeugt, 
dass die bestehende obligatorische Re-
visionsklausel im Falle einer Erweiterung 
im nächsten Rahmenwerk beibehalten 
werden sollte und dass die nationalen Fi-
nanzrahmen nicht beeinträchtigt werden 
sollten.
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 138. Neue Eigenmittel 

und Schuldentilgung

Die EVP-Fraktion ist der festen Überzeugung, 
dass der EU-Haushalt mit einer diversifizierten 
und erweiterten Palette von EU-Eigenmitteln 
ausgestattet werden muss, damit die Union die 
NGEU-Schulden zurückzahlen kann, ohne ihre 
Fähigkeit zur Verwirklichung ihrer politischen 
Prioritäten zu gefährden. 

•	 Die EVP-Fraktion betont, dass die Rückzah-
lung der NGEU-Schulden eine rechtliche 
Verpflichtung ist und dass der Tilgungsplan 
eingehalten werden muss. Die EU muss 
ihren Verpflichtungen nachkommen und 
sicherstellen, dass für diesen Zweck ange-
messene Einnahmen vorgesehen werden. 
Eine mögliche Verlängerung der Rückzah-
lung sollte nur dann in Betracht gezogen 
werden, wenn sie sich nicht nachteilig auf 
den EU-Haushalt auswirkt und die Notwen-
digkeit der Einführung von Eigenmitteln 
nicht ersetzen kann. 

•	 Die EVP-Fraktion unterstützt nachdrücklich 
die dringende Einführung neuer Eigenmit-
tel, um die Höhe der Schuldenrückzahlung 
und den höheren Ausgabenbedarf der Uni-
on zu decken. Die EVP-Fraktion betont je-
doch, dass die neuen Eigenmittel nicht zu 
zusätzlichen Steuern führen dürfen, die die 
EU-Bürger übermäßig belasten oder die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Unterneh-
men beeinträchtigen. 

•	 Das Fehlen jeglicher Fortschritte bei der 
Einführung neuer Eigenmittel im Rat im 
Anschluss an die Kommissionsvorschläge 
für 2023 bereitet der EVP-Fraktion große 
Sorge. Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass 
das Europäische Parlament auch die im 
Rat erzielten Fortschritte bei der Annahme 
neuer Eigenmittel berücksichtigen sollte, 
bevor es seine Zustimmung zum künftigen 
MFR erteilt. 

•	 Die EVP-Fraktion ist der Ansicht, dass alle 
Instrumente und Werkzeuge geprüft wer-
den sollten, um die Union mit den erforder-
lichen Mitteln auszustatten, insbesondere 
im Bereich der Sicherheit und Verteidigung. 
Die gemeinsame Anleiheaufnahme könnte 
als eine Option in Betracht gezogen wer-
den, um die erforderlichen Mittel nur in 
Ausnahmefällen und unter vollständiger 

Einhaltung der durch den Vertrag und die 
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften auf-
erlegten Beschränkungen aufzubringen, 
wobei auch der begrenzte finanzpolitische 
Spielraum der Union zu berücksichtigen 
ist. Darüber hinaus könnte eine gemeinsa-
me Anleiheaufnahme unter der Vorausset-
zung in Betracht gezogen werden, dass sie 
die rechtzeitige Finanzierung europäischer 
Politiken mit eindeutigem europäischem 
Mehrwert erleichtert und vollständig auf 
die strategischen Prioritäten der EU ab-
gestimmt ist, die europäische öffentliche 
Güter bereitstellen, oder dass sie Investitio-
nen in grenzüberschreitende oder gesam-
teuropäische Projekte erleichtert, die das 
Wachstumspotenzial der EU erhöhen. Um 
sicherzustellen, dass anderen politischen 
Prioritäten keine unangemessenen Gren-
zen gesetzt oder den Mitgliedstaaten, den 
Steuerzahlern und künftigen Generatio-
nen keine unangemessenen Belastungen 
auferlegt werden, sollte die EU zusätzlich 
zu einer klaren Politik für ihr Schuldenma-
nagement ausdrückliche Regeln und Gren-
zen für ihre Verschuldung entwickeln, mit 
dem Ziel, die finanziellen Gesamtkosten für 
den Steuerzahler zu minimieren.

GRUNDLEGENDE 
HERANGEHENSWEISEN

Diversifizierte 
und erweiterte 
Palette von 
EU-Eigenmitteln

Einführung 
von neuen 
Eigenmitteln
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